
fahrensstadien, zur Mitwirkung gesellschaftlicher Kräfte 
usw.).
Einhellig wurde festgestellt, daß die Wirksamkeit der 
Verfahren von der richtigen Anwendung der inhalt
lichen Kriterien des § 24 FGB hinsichtlich der Wah
rung der Interessen der Kinder bestimmt wird. Als 
Haupthindernis für eine wirksame Verfahrensgestal
tung erweist sich, daß manchmal noch die Probleme der 
Kinder mehr oder weniger am Rande der Ehekonflikte 
erörtert werden. In § 9 Abs. 2 FGB wird gesagt, daß 
die eheliche Gemeinschaft durch die Geburt und die 
Erziehung der Kinder ihre volle Entfaltung erfährt und 
ihre Erfüllung findet. Dieser Grundsatz muß wesentlich 
auch die Gestaltung der Eheverfahren bestimmen, von 
denen Kinder betroffen sind, und erfordert — wie in 
Ziff. 2.1. des Berichts an die 5. Plenartagung näher 
ausgeführt wird — eine weiterreichende, inhaltlich ent
sprechend ausgerichtete Aktivität der Gerichte. Deshalb 
ist dieser Grundsatz stärker zum Ausgangspunkt der 
Erörterung aller Fragen mit den Verfahrensbeteiligten 
zu machen. Dazu gehört auch eine klare Stellungnahme 
zu den sich aus einer möglichen Familienauflösung er
gebenden Konsequenzen für die künftige Erziehung der 
Kinder durch nur einen Eltemteil.
In den weitaus meisten Fällen unterbreiten die Eltern 
dem Gericht einen übereinstimmenden Vorschlag zur 
Regelung des Erziehungsrechts. Damit zusammenhän
gende und weitere Fragen der Sicherung richtiger Er
ziehungsrechtsentscheidungen sind mit der Richtlinie 
Nr. 25 des Plenums des Obersten Gerichts zu Erzie
hungsrechtsentscheidungen vom 25. September 1968 (NJ 
1968 S. 451) beantwortet worden. Bei übereinstimmen
den Vorschlägen der Eltern zum Erziehungsrecht be
steht in der Regel auch über den künftigen Kontakt des 
Kindes mit dem nichterziehungsberechtigten Elternteil 
Übereinstimmung, so daß es über einen entsprechenden 
Protokollvermerk hinaus eines besonderen Tätigwer
dens des Gerichts nicht bedarf. Diese Tatsache unter
streicht, daß der in § 27 FGB festgelegte Grundsatz der 
eigenverantwortlichen Regelung der Umgangsbefugnis 
der Praxis entspricht. Ausgehend von der Förderung 
der Erziehung und Entwicklung des Kindes, vermittelt 
diese Regelung beiden Elternteilen eine konkrete An
leitung zur verantwortungsbewußten Gestaltung der 
Umgangsbefugnis des nichterziehungsberechtigten 
Elternteils.
Als Konsequenz aus der Ehescheidung sind damit 
immer Probleme verbunden, die nicht selten sehr 
kompliziert sind. Den entscheidenden Beitrag zu ihrer 
Lösung können beide Eltemteile im Interesse der Ent
wicklung des Kindes nur durch eine verantwortungs
bewußte Einstellung zu ihren Befugnissen und durch 
deren korrekte praktische Handhabung leisten. In 
Ziff. 4.2. des Berichts an die 5. Plenartagung wird des
halb die Forderung erhoben, bereits bei der Erörterung 
der Folgen einer etwaigen Ehescheidung in der Aus
söhnungsverhandlung konkret auf diese einzugehen. 
Zur besseren Verwirklichung der nach § 27 Abs. 1 FGB 
den Gerichten obliegenden Aufgabe, in geeigneten Fäl
len bereits im Scheidungsverfahren auf eine Einigung 
über die Ausgestaltung der Umgangsbefugnis hinzu
wirken, enthält Ziff. 4 des Berichts eine Reihe von Hin
weisen, mit denen die besten Erfahrungen der Gerichte 
verallgemeinert werden.

Aufgaben der Gerichte bei der 
Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen

Besonderer Aufmerksamkeit der Gerichte bedarf 
schließlich die Unterstützung der erziehungsberechtig- 
ten Mütter bei der Durchsetzung von Unterhaltsansprü
chen — eine Aufgabe, die sich ebenfalls aus der gericht

lichen Verantwortung ergibt, die Interessen der Kinder 
umfassend zu schützen. Obwohl die weitaus meisten 
der Unterhaltsverpflichteten ihren Verpflichtungen 
ordentlich nachkommen, gibt es doch nicht wenige Bür
ger, bei denen das nicht der Fall ist. In diesen Fällen 
sind vielfach auch andere gesellschaftlich negative Ver
haltensweisen festzustellen.
In Ziff. 5 des Berichts wird dargelegt, wie die Er
ziehungsberechtigten bei der Verwirklichung der Un
terhaltsforderungen besser und früher unterstützt wer
den können, wobei es in besonderem Maße darauf an
kommt, die Kraft der Gesellschaft stärker zu nutzen. 
Das muß mit einer entsprechenden gerichtlichen Ein
flußnahme auf den künftigen Unterhaltsverpflichteten 
bereits in solchen Eheverfahren beginnen, in denen sich 
Hinweise dafür ergeben, daß eine derartige Einfluß
nahme notwendig ist. Zu sichern ist auch die exakte 
und beschleunigte Bearbeitung von Pfändungsanträ
gen.
Die Gerichte müssen alle Möglichkeiten ausschöpfen, 
um Mütter bei der Realisierung von Pfändungen, be
sonders bei Arbeitsplatzwechsel der Schuldner, zu 
unterstützen. Als Beispiel sei hierzu auf die Arbeits
weise des Kreisgerichts Leipzig-West hingewiesen. Der 
Sekretär des Gerichts hat eine exakte Übersicht über 
die Pfändungsbeschlüsse, die vom bisherigen Beschäf
tigungsbetrieb bei Ausscheiden eines Schuldners gemäß 
§2 Abs. 4 der 2. DB zur APfVO vom 12. Oktober 1965 
(GBl. II S. 757) übersandt werden. Meldet sich der Ein
stellungsbetrieb nach einer bestimmten Zeit nicht, dann 
wird der Schuldner kurzfristig zu einer Aussprache ein
geladen. Erscheint er nicht, werden in Zusammenarbeit 
des Gerichts mit der Volkspolizei die erforderlichen 
Feststellungen in der Regel kurzfristig getroffen. Da
mit wird gleichzeitig auch Ansätzen von Arbeitsbum
melei der Unterhaltsverpflichteten entgegengewirkt. 
Natürlich können damit bei weitem nicht alle Probleme 
der Sicherung des Unterhalts der Kinder gelöst wer
den. Deshalb begrüßen wir, daß die Rechtspflegeorgane 
des Bezirks Suhl entsprechende Untersuchungen ein
geleitet haben. Wie die Praxis zeigt, beachten viele Be
triebe sowohl beim Ausscheiden von Werktätigen als 
auch bei deren Neueinstellung die Vorschriften der 
2. DB zur APfVO nicht oder nur ungenügend, so daß 
erhebliche Unterhaltsrückstände entstehen, die später 
oft mu- sehr schwer beigetrieben werden können. Zwar 
haften die Betriebe unter den in § 5 der 2. DB genann
ten Voraussetzungen für den dem Unterhaltsberechtig
ten entstandenen Schaden, jedoch bedarf es zur Durch
setzung dieses Anspruchs einer neuen Klage — ein 
Weg, der vor allem im Hinblick auf die Kosten von den 
Müttern, die mit der zwangsweisen Geltendmachung 
der Unterhaltsansprüche ohnehin oft stark belastet 
sind, kaum beschritten wird. Da der Unterstützung 
durch die Gerichte Grenzen gesetzt sind, wird es not
wendig sein, daß das Oberste Gericht gemeinsam mit 
anderen zentralen staatlichen Organen Möglichkeiten 
erörtert, wie die Interessen der Kinder und Mütter 
besser geschützt werden können.
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